
 

 

Antrag S1 

zur 22. Landesdelegiertenversammlung 

Antragsteller: Landesvorstand 

 

 
Der  Landesvorstand schlägt folgende Änderung der Satzung der Mittelstands- 

und Wirtschaftsvereinigung der CDU Nordrhein-Westfalen vor: 

 

§20 Wahlen  1 

Ergänze in Absatz (1) Satz 3 hinter „…entgegenstellen“   2 

 3 

Als Stimmzettel im Sinne dieser Satzung gilt auch ein anerkanntes, zertifiziertes 4 

elektronisches Stimmformular, das die Einhaltung der demokratischen 5 

Wahlgrundsätze, des Datenschutzes und der Datensicherheit sicherstellt. Bei einer 6 

elektronischen Stimmabgabe erfolgt die Wahl durch eindeutige Markierung hinter 7 

dem Namen des Kandidaten. 8 

 9 

Begründung: 10 

Es handelt sich um eine Anpassung an das Statut der CDU zur sicheren 11 

Durchführung elektronischer Wahlvorgänge beim Landesmittelstandstag. 12 

Im Falle einer Annahme in dieser Form hat die Landespartei eine rückwirkende 13 

Genehmigung in Aussicht gestellt. 14 

 15 

Votum der Antragskommission: 16 

Annahme 17 


